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Sitzungsvorlage

Federführend:
5 Sozial- Ordnungs- und Umweltreferat

Beteiligt:
38 Amt für Umwelt-, Brand- und Katastrophen-
schutz

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3186-R5

öffentlich

03.06.2020
Ralf Haupt

Klimaschutzpreis 2020 der Klima- und Energieagentur Bamberg
Besetzung der Jury zum Klimaschutzpreis mit einem Mitglied des Mobili-
tätssenates
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

24.06.2020 Stadtrat der Stadt Bamberg Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Wie aus dem in Anlage 1 beigefügten Sitzungsvortrag hervorgeht wurde in der Stadtratssitzung am 
11.12.2019 festgelegt, dass als Mitglied der Jury zum Klimaschutzpreis der Klima- und Energieagentur 
Bamberg aus dem Klimarat der Stadt Bamberg der Fraktionssprecher der CSU-Stadtratsfraktion, als sein 
Stellvertreter der Fraktionssprecher der SPD-Fraktion, entsandt wird.

Der Klimaschutzpreis 2020 wurde bisher noch nicht vergeben – die Auslobung ist Anfang Juni erfolgt 
und die Bewerbungsfrist endet am 31.07.2020.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, als Mitglied der Jury zum Klimaschutzpreis der 
Klima- und Energieagentur Bamberg den Fraktionssprecher/die Fraktionssprecherin der Stadtratsfraktion 
GRÜNES BAMBERG im Mobilitätssenat, als seinen Stellvertreter/seine Stellvertreterin den Fraktions-
sprecher/die Fraktionssprecherin der CSU-Fraktion zu entsenden.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Vortrag der Verwaltung dient zur Kenntnis.

2. Als Mitglied der Jury zum Klimaschutzpreis der Klima- und Energieagentur Bamberg wird der Frak-
tionssprecher/die Fraktionssprecherin der Fraktion GRÜNES BAMBERG im Mobilitätssenat, als 
sein Stellvertreter/seine Stellvertreterin der Fraktionssprecher/die Fraktionssprecherin der CSU-Frak-
tion im Mobilitätssenat entsandt.
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III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

X 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:

Sitzungsvortrag vom 11.12.2019

Verteiler:

Referat 5
Amt 38


